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Anmeldung bei behördlicher Anordnung
Begleitete Besuchstage Basel-Stadt

Personalien Mutter Vater
Name

Vorname

Jahrgang

Adresse

Wohnort

Heimatort
Sprache
Telefon

Kinder Bei der Mutter lebend Beim Vater lebend
Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

Name/Geburtsdatum

 Melden sich an für: _ Begleitete Besuchstage im Besuchstreff

    _ Angeordnet für  _____ Monate, gültig von _______ bis _______

_ Begleitete Übergabe

    _ Angeordnet für  _____ Monate, gültig von _______ bis _______

1. Zuweisende Stelle

Zuständige Sozialarbeiterin / Stellvertretung:
zuständiger Sozialarbeiter:

Name / Vorname: _____________________________________________________________

Strasse/Nr. / PLZ / Ort: _____________________________________________________________

Erreichbarkeit: _____________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________

E-mail-Adresse: _____________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________

2. Regelung der Übergabe und der Besuchszeiten

Das Kind wird / die Kinder werden persönlich und ohne weitere Begleitpersonen gebracht und

abgeholt durch: ____________________________________________________________________

bringt das Kind / die Kinder Zeit:
um                          Uhr

kommt Zeit:
um                          Uhr

holt das Kind / die Kinder Zeit:
um                          Uhr

verabschiedet sich Zeit:
um                          Uhr

3. Bestehen Kindesschutzmassnahmen?
   (Erziehungsaufsicht, Beistandschaft, Vormundschaft)

_ Weisung, Ermahnung, Erziehungsaufsicht nach  Artikel 307 ZGB

_ Beistandschaft nach Artikel 308 ZGB

    _ Artikel 308 Absatz 2 ZGB Besuchsrechtsregelung

_ Obhutsentzug

    _ Artikel 310 ZGB       Platzierung:  _________________________________________________

4. Die Eltern leben zurzeit

_ aussergerichtlich getrennt seit

_ gerichtlich getrennt seit

_ geschieden seit

_ nicht verheiratet und getrennt seit

_ haben nie zusammen gelebt

5.a Welcher Elternteil hat die elterliche Sorge?

_ Mutter                _ Vater _ gemeinsam            _ Obhut          _ Vormund / Vormündin

5.b Welcher Elternteil ist obhutsberechtigt?

 _ Mutter                  _ Vater

6. Anordnung der Begleiteten Besuchstage

_ durch Gericht bitte Verfügung beilegen

_ durch Vormundschaftsbehörde bitte Verfügung beilegen

_ mit Errichtung einer Beistandschaft bitte Beschluss beilegen

_ ohne Errichtung einer Beistandschaft
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_________________________________________________________________________________________________________________

7. Wann hat  die letzte Begegnung zwischen dem Kind und dem nicht obhutsberechtigten
 Elternteil stattgefunden?

8. Wer kommt für die Kosten in Höhe von Fr. 30.00 pro BBT auf?  (Rechnungsadresse)

9. Auskünfte gegenüber Dritten

• Das Begleitteam und die Koordinatorin geben gegenüber Dritten keine Auskünfte über den
Verlauf der Besuche. Die Koordinatorin informiert aber die zuweisende Stelle, ob die
angemeldeten Personen die vereinbarten Besuchstage wahrnehmen.

• Wurde dies zwischen den betroffenen Eltern und dem/der zuständigen Sozialarbeiter/in
vereinbart, resp. von der Vormundschaftsbehörde explizit angeordnet, orientiert die
Koordinationsstelle BBT auf Anfrage den/die zuständige/n Sozialarbeiter/in über Wahrnehmungen
im Verhalten des Kindes/der Kinder gegenüber dem besuchsberechtigten Elternteil und/oder über
besondere Vorkommnisse, die dem Kindeswohl entgegen stehen.

• Wenn sich die Besuchenden nicht an die Vereinbarungen halten, können sie von den BBT
ausgeschlossen werden. Die zuweisende Stelle und die Eltern werden darüber schriftlich
informiert.

• Kann der Schutz des Kindes nicht gewährleistet werden, wird die zuweisende Stelle durch die
Koordinationsstelle schriftlich informiert. Die Eltern erhalten je eine Kopie.

10. Das Begleitteam ist berechtigt, im Interesse des Kindes/der Kinder im Notfall mit folgender
Person Kontakt aufzunehmen:

Name, Vorname: ________________________________________________________________

Funktion: ________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________

11. Die Leitgedanken und die Regeln der BBT BS wurden mit den Eltern besprochen und ihnen
ausgehändigt.

Zuweisende Stelle:

                                  Datum: _____________ Unterschrift: _______________________________

Für die Begleiteten Besuchstage Basel-Stadt (die Koordinatorin):

                                  Datum:  _____________ Unterschrift: _______________________________


